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Glossar 
 

 
Abschreibungen (AfA = Absetzung für Abnutzung): 
Abschreibungen erfassen den Werteverzehr bei langlebigen Wirt-
schaftsgütern (Vermögensgegenstände, die länger als ein Jahr im 
Geschäftsprozess eingesetzt werden). Der Werteverzehr kann durch 
allgemeine Gründe wie Alterung und Verschleiß oder durch spezielle 
Gründe wie einen Unfallschaden oder Preisverfall veranlasst sein. Die 
Abschreibung wird als Aufwand in der Gewinn- und Verlustrechnung 
berücksichtigt. 
 
Aktiva: 
Die Aktiva (oder Aktivseite der Bilanz) entspricht der Summe aus 
dem Anlage- und Umlaufvermögen und den aktiven Rechnungsab-
grenzungsposten, die auf der linken Seite der Bilanz aufgeführt sind. 
Sie lässt erkennen, wie das auf der Passivseite der Bilanz ausgewie-
sene Kapital zu einem bestimmten Zeitpunkt konkret verwendet 
wird bzw. wurde. 
 
Aktivierte Eigenleistungen: 
Aktivierte Eigenleistungen sind innerbetriebliche Leistungen, die 
nicht in der Periode ihrer Erstellung verbraucht werden, sondern 
mehrere Perioden genutzt werden können. Aktivierte Eigenleistun-
gen werden zu Herstellungskosten aktiviert und über den Zeitraum 
ihrer Nutzung abgeschrieben (Abschreibungen). 
 
Allgemeine Rücklage: 
Der Bilanzausweis resultiert aus der Gegenüberstellung sämtlicher 
Aktivposten und sämtlicher Passivposten außer der allgemeinen 
Rücklage selbst.  
 
Anhang: 
Der Anhang ist ein Dokument der Rechnungslegung und neben Bi-
lanz und Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) der dritte Pflichtbe-
standteil des Jahresabschlusses. Sein Zweck ist eine den tatsächli-
chen Verhältnissen entsprechende Darstellung der Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragslage des Unternehmens, insbesondere durch er-
gänzende quantitative und qualitative Informationen, die in dem 
Zahlenwerk der Bilanz und der GuV nicht enthalten sind. 
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Anlagenbuchhaltung: 
In der Anlagenbuchhaltung werden die langlebigen Vermögensge-
genstände des Anlagevermögens erfasst und verwaltet. Aufgabe der 
Anlagenbuchhaltung ist die Bewertung  und Buchung von Zu- und 
Abgängen des Anlagevermögens sowie die Ermittlung und Buchung 
der Abschreibung. 
 
Anlagevermögen: 
Zum Anlagevermögen gehören alle Vermögensgegenstände, die da-
zu bestimmt sind, dauerhaft dem Geschäftsbetrieb zu dienen. Es 
umfasst alle Vermögensteile, die zum Aufbau und zur Ausstattung 
eines Betriebes nötig und langfristig gebunden sind. Das Anlagever-
mögen wird im Gegensatz zum Umlaufvermögen nicht weiter be- 
oder verarbeitet und geht nicht in den Prozess der betrieblichen 
Leistungserstellung ein. Nur die Vermögensgegenstände, die als Ge-
brauchsgüter klassifiziert werden und deren wirtschaftliches Eigen-
tum bei dem Betrieb liegen, werden dem Anlagevermögen zugeord-
net. Das Anlagevermögen besteht aus immateriellem Vermögen, 
Sach- und Finanzanlagen und wird auf der Aktivseite der Bilanz aus-
gewiesen. 
 
Anschaffungskosten/Anschaffungswert: 
Bei den Anschaffungskosten bzw. dem Anschaffungswert handelt es 
sich um jegliche Aufwendungen, die anfallen, um einen Gegenstand 
in den betriebsbereiten Zustand zu versetzen. Sie umfassen den 
Kaufpreis und Nebenkosten wie z.B. Überführungskosten, Zoll usw.. 
 
Aufwand: 
Aufwand ist der bewertete - aber nicht unbedingt zahlungswirksame 
- Verbrauch / Werteverzehr von Gütern und Dienstleistungen einer 
Organisationseinheit in einer Rechnungsperiode (Wirtschaftsjahr = 
Kalenderjahr). 
 
Außerordentliche Aufwendungen und Erträge: 
Bei außerordentlichen Aufwendungen bzw. Erträgen handelt es sich 
um ungewöhnliche bzw. seltene oder periodenfremde Aufwendungen 
oder Erträge wie beispielsweise aus der Vermögensveräußerung o-
der aus der Herabsetzung von Schulden oder Rückstellungen.  
 
Außerordentliches Ergebnis: 
Das außerordentliche Ergebnis ist der Saldo aus den außerordentli-
chen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen. 
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Ausgabe: 
Eine Ausgabe vermindert das Netto-Geldvermögen (Kasse + Forde-
rungen - Verbindlichkeiten). Ausgaben setzen sich zusammen aus 
den Auszahlungen, den Abgängen von kurzfristigen Forderungen 
und den Zugängen von kurzfristigen Verbindlichkeiten.  
Beispiel: Entstehung von Verbindlichkeiten durch den Kauf von Gü-
tern und Dienstleistungen ohne unmittelbaren Zahlungsmittelab-
fluss. Hier liegt eine Ausgabe, jedoch keine Auszahlung vor. 
 
Auszahlung: 
Bei einer Auszahlung handelt es sich um einen Abfluss von Zah-
lungsmitteln. Hierbei wird der Zahlungsmittelbestand (Bestand in 
der Kasse, Schecks, Guthaben auf Bankkonten) verringert. Das ge-
samte Geldvermögen kann bei einer Auszahlung konstant bleiben, 
da hierzu auch kurzfristige Forderungen und Verbindlichkeiten gehö-
ren. 
 
Betriebssatzung: 
In der Betriebssatzung sind insbesondere das Stammkapital des Ei-
genbetriebes, die Vertretung des Eigenbetriebes und die Kompeten-
zen von Betriebsausschuss und Betriebsleitung geregelt. 
 
Bewertung: 
Unter Bewertung versteht man die Feststellung des Wertes einer 
Forderung oder Verbindlichkeit, eines Rechts oder sonstigen Vermö-
gensgegenstandes in Geldeinheiten zur Erstellung einer Bilanz. Ge-
setzliche Vorschriften sollen willkürliche Bewertungen insbesondere 
aus Gründen des Gläubigerschutzes verhindern. Die allgemeinen 
Bewertungsgrundsätze und deren Anwendungsmöglichkeiten finden 
sich im Handelsgesetzbuch und in den Steuergesetzen. Bewertungs-
grundsätze sind unter anderem das Niederstwert- und das Höchst-
wertprinzip, welche beide aus dem Vorsichtsprinzip abgeleitet wor-
den sind. 
 
Bilanz: 
Bei der Bilanz handelt es sich um eine Gegenüberstellung des Eigen-
kapitals und aller Schulden (Passiva) mit den Vermögenswerten (Ak-
tiva) zu einem bestimmten Stichtag. Die Bilanz muss immer ausge-
glichen sein. 
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Buchwert: 
Buchwert ist der Wert, mit dem die zu Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten bewerteten Aktiva und Passiva, vermindert um Ab-
schreibungen und vermehrt um Zuschreibungen, in der Bilanz er-
fasst sind („zu Buche stehen“). Bestimmt wird der Buchwert nach 
bestimmten Grundsätzen (z.B. Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-
führung). 
 
Debitor: 
Bei einem Debitor (Schuldner) handelt es sich um eine Person, die in 
der Schuld steht, Forderungen des Gläubigers (Kreditor) zu erbrin-
gen. Den Debitor nennt man auch Zahlungspflichtigen. 
 
Doppelte Buchführung: 
Der Begriff Doppik steht für „Doppelte Buchführung in Konten“. Auf-
gabe der Doppik ist die planmäßige und lückenlose Aufzeichnung al-
ler Geschäftsvorfälle. 
 
Druckentwässerung: 
Als Druckentwässerung bezeichnet man abwassertechnische Syste-
me, in denen das aus den angeschlossenen Haushalten kommende 
Schmutzwasser in Sammelschächte eingeleitet und von dort mit da-
rin eingebauten Pumpen in ein Druckleitungsnetz eingebracht wird. 
 
Druckrohrleitung: 
Als Druckrohrleitung bezeichnet man eine Rohrleitung, in der im Ge-
gensatz zu einer Freispiegelleitung ein größerer Druck herrscht als 
der atmosphärische Druck. 
 
Eigenbetrieb/eigenbetriebsähnliche Einrichtung: 
Eigenbetriebe sind von der Gemeinde gebildete, rechtlich unselb-
ständige aber organisatorisch selbständige Betriebe. Sie sind in der 
Aufzählung in § 107 Abs. 2 GO NRW benannt. Nicht in dieser Auflis-
tung enthaltene Betriebe werden als eigenbetriebsähnliche Einrich-
tungen bezeichnet. Die gesetzlichen Regelungen sind in der Eigenbe-
triebsverordnung (EigVO NRW) getroffen. 
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Eigenbetriebsverordnung: 
Die Eigenbetriebsverordnung stellt das Recht der Eigenbetriebe und 
Kommunalunternehmen dar.  
Sie enthält Vorschriften über Wirtschaftsplan, Bilanz, Gewinn- und 
Verlustrechnung sowie Jahresabschluss und Prüfung. Zudem regelt 
sie die Aufgaben von Betriebsleitung, Betriebsausschuss, Verwal-
tungsrat und Bürgermeister. 
 
Eigenkapital: 
Das Eigenkapital ist die Differenz zwischen Vermögen und Schulden. 
Jahresüberschüsse erhöhen und Jahresfehlbeträge mindern das Ei-
genkapital. 
 
Erfolgsplan: 
Der Erfolgsplan enthält alle (geplanten) Aufwendungen und Erträge 
des Betriebs. 
 
Ertrag: 
Ertrag ist der bewertete, aber nicht unbedingt zahlungswirksame 
Wertezuwachs innerhalb einer Periode (z.B. Wirtschaftsjahr). 
 
Erträge aus Beteiligungen: 
Hierzu zählen die laufenden Erträge aus Beteiligungen, wie Dividen-
den von Kapitalgesellschaften und Genossenschaften, Gewinnanteile 
von Personengesellschaften und stillen Gesellschaften. 
 
Finanzplan: 
Der Finanzplan zeigt die Investitionen und weitere Positionen des 
Kapitalbedarfs sowie die zur Verfügung stehenden Deckungsmittel. 
 
Finanzanlagen: 
Die Finanzanlagen zählen zum Anlagevermögen auf der Aktivseite 
der Bilanz. Sie dienen auf Dauer finanziellen Anlagezwecken.  
 
Forderungen: 
Die Forderungen sind auf der Aktivseite beim Umlaufvermögen zu 
bilanzieren. Die Forderungen sind in einem Forderungsspiegel nach-
zuweisen. Im Forderungsspiegel sind die einzelnen Forderungsarten 
(z.B. öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Forderungen) mit 
Restlaufzeiten (bis zu 1 Jahr, 1 - 5 Jahre, mehr als 5 Jahre) anzuge-
ben. 
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Fremdkapital: 
Fremdkapital sind die auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesenen 
Schulden bzw. Rückstellungen, die Verbindlichkeiten gegenüber Drit-
ten darstellen. 
 
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 
Ein GWG liegt vor, wenn sich die Anschaffungs- bzw. Herstellungs-
kosten des GWG zwischen 150,- und 1.000,- EUR (netto bei umsatz-
steuerpflichtigen Unternehmen) bewegen. Bis zu einem Wert von 
150,- EUR (netto bei umsatzsteuerpflichtigen Unternehmen) wird 
davon ausgegangen, dass das Wirtschaftsgut sofort verbraucht wird.  
Somit stellt diese Ausgabe bereits zum Zeitpunkt des Kaufs zu 100% 
eine Betriebsausgabe dar. Seit 2010 dürfen Selbstständige und Un-
ternehmer anstelle des umstrittenen GWG-Sammelpostens wieder 
die GWG-Sofortabschreibung bis zu 410 Euro in Anspruch nehmen. 
Das geht aus § 6 Abs. 2 EStG hervor. 
 
Gewinn: 
Hierbei handelt es sich um einen Begriff aus der Privatwirtschaft.  
 
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV): 
In der Gewinn- und Verlustrechnung werden meist staffelförmig die 
Erträge und Aufwendungen einer Periode gegenübergestellt, um den 
Jahresgewinn zu ermitteln.  
 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung:  
� allgemeine Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung: 

o Dokumentation 
o Rechenschaft 
o Kapitalerhaltung 
o intergenerative Gerechtigkeit 
 

� spezielle Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung: 
o Vollständigkeit 
o Richtigkeit und Willkürfreiheit 
o Verständlichkeit 
o Öffentlichkeit 
o Aktualität 
o Relevanz 
o Stetigkeit 
o Recht- und Ordnungsmäßigkeit 
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Herstellungskosten: 
Herstellungskosten sind die Aufwendungen, die durch den Verbrauch 
von Gütern und die Inanspruchnahme von Diensten für die Herstel-
lung eines Vermögensgegenstands, seine Erweiterung oder für eine 
über seinen ursprünglichen Zustand hinausgehende wesentliche 
Verbesserung entstehen. 
 
Hochbehälter: 
Der Hochbehälter ist ein Wasserspeicherreservoir der Wasserversor-
gung für Trinkwasser/ Nutzwasser (Bewässerung, Energiegewin-
nung, Prozesstechnik), das das Wasser durch die Schwerkraft in das 
Wasserversorgungssystem einspeist. 
 
Immaterielle Vermögensgegenstände: 
Immaterielle Vermögensgegenstände sind Rechte und Möglichkeiten 
mit besonderen Vorteilen, zu deren Erlangung Ausgaben entstehen 
und die bewertungsfähig sind (z.B. Software-Lizenzen).  
Bilanziert werden dürfen aber nur die käuflich erworbenen Software- 
Lizenzen. 
Inneres Darlehen: 
Ein inneres Darlehen ist die vorübergehende Inanspruchnahme von 
Mitteln der Sondervermögen zur Deckung von Investitionstätigkeiten 
im Finanzplan. 
 
Inventar: 
Ein Inventar ist ein stichtagsbezogenes, auf einer Inventur basieren-
des Verzeichnis aller Vermögensgegenstände (Vermögen) und 
Schulden. Hierbei werden alle Vermögensgegenstände nach Art, 
Menge und Wert erfasst. 
 
Inventur: 
Die Inventur ist die jährlich vorzunehmende körperliche Erfassung 
und Bestandsaufnahme aller Vermögensgegenstände und Schulden 
z.B. durch Zählen, Messen, Wiegen, Schätzen oder auf Grundlage 
von buchhalterischen Aufzeichnungen. 
 
Investitionen: 
Unter Investitionen versteht man Ausgaben für die Veränderung des 
Anlagevermögens. 
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Jahresergebnis: 
Das Jahresergebnis ist die Summe aus ordentlichem Ergebnis und 
außerordentlichem Ergebnis. 

 
Kalkulatorische Kosten: 
Die kalkulatorischen Kosten dienen der sachlichen Abgrenzung von 
Kosten und Aufwendungen.  
In der Kostenrechnung müssen kalkulatorische Kosten verrechnet 
werden, damit ohne Rücksicht auf handels- und/oder steuerrechtli-
che Vorschriften die für kostenrechnerische Zwecke richtige Bemes-
sung des Werteverzehrs an Produktionsfaktoren gefunden wird.  
 
Kommunalabgabengesetz (KAG): 
Kommunalabgabengesetze regeln vor allem den Erlass von kommu-
nalen Abgabensatzungen, das Steuerfindungsrecht, die Erhebung 
von Verwaltungs- und Benutzungsgebühren und von Beiträgen, die 
von Gemeinden und Landkreisen erhoben werden. 
 
Kontenarten: 
Es gibt: 
- Bestandskonten der Bilanz 
Sie enthalten die Fortschreibung der aktiven und passiven Bilanz-
positionen. Sie teilen sich in Aktiv- und Passivkonten auf. Die Bi-
lanzkonten weisen nur reine Zu- und Abgänge aus (also weder Er-
trag noch Aufwand). Sie werden über die Schlussbilanz abgeschlos-
sen.  

- Ertrags- und Aufwandskonten in der Gewinn- und Verlustrechnung 
 In den Ertrags- und Aufwandskonten werden die Erträge und Auf-
wendungen gebucht. Diese Konten werden über die Gewinn- und 
Verlustrechnung abgeschlossen.  

 
Kontenplan: 
Systematische Gliederung aller Konten der Buchführung (Bestands-, 
Ertrags- und Aufwandskonten) sowie aller Konten der Gewinn- und 
Verlustrechnung. 
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Kosten- und Leistungsrechnung (KLR): 
Die KLR ist ein wesentlicher Bestandteil des internen Rechnungswe-
sens. Die grundsätzlichen Aufgaben bestehen in der Planung, Steue-
rung und Kontrolle von betrieblichen Bereichen und Prozessen.  
 
Durch die Kosten- und Leistungsrechnung erhält die Unternehmens-/ 
Verwaltungsleitung Informationen über das betriebliche Geschehen 
auf quantitativer Basis. Den umfassendsten Informationsauftrag 
stellt die Ermittlung des Betriebserfolges/Jahresergebnisses dar. 
 
 
Kosten: 
Kosten sind der in Geld bewertete Werteverzehr von Gütern und 
Dienstleistungen zur Erstellung von betrieblichen Leistungen. 
 
Kreditor: 
Bei einem Kreditor handelt es sich um einen Gläubiger bzw. Kredit-
geber. Der Gegenpart zum Kreditor ist der Debitor (Schuldner). 
 
Lagebericht: 
Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht beizufügen. Der Lagebe-
richt soll ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermitteln. Einer-
seits ist der Lagebericht ein Rückblick auf das Wirtschaftsjahr und 
hat die Aufgabe, den Verlauf der laufenden Haushaltswirtschaft in 
zusammengefasster Form darzustellen.  
Andererseits soll er auch Schlussfolgerungen für die zukünftige 
Haushaltswirtschaft enthalten. 
 
Leistung: 
Unter Leistung versteht man in Geld bewertete, aus dem betriebli-
chen Produktionsprozess hervorgegangene Güter einer Periode. 
 
Liquide Mittel: 
Liquide Mittel sind sofort verfügbare Mittel. Sie umfassen den Bar-
geldbestand und die Guthaben auf Bankkonten. 
 
Liquiditätskredite: 
Liquiditätskredite sind Kredite zur Überbrückung des verzögerten 
Eingangs von Deckungsmitteln, soweit keine anderen Mittel zur Ver-
fügung stehen. 
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Materialaufwand: 
 

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 
Unter den Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 
wird der gesamte Materialverbrauch, insbesondere von Ferti-
gungsstoffen verbucht. 

 
 
 

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 
Unter den Aufwendungen für bezogene Leistungen sind sämtli-
che Aufwendungen für Leistungen Dritter zu erfassen, die für 
den Fertigungs- (oder Leistungs-), sowie Verwaltungsbereich in 
Anspruch genommen werden. 

 

 
Niederschlagung: 
Bei einer Niederschlagung wird die Weiterverfolgung des fälligen An-
spruchs zurückgestellt, ohne jedoch auf den Anspruch selbst zu ver-
zichten. Hierbei handelt es sich in der Regel um eine verwaltungsin-
terne Maßnahme (anders wie beim Erlass einer Forderung). 
 
Nutzungsdauer: (siehe auch Abschreibungen) 
Unter Nutzungsdauer wird die Zeitspanne verstanden, in der ein ab-
nutzbares Wirtschaftsgut im Betrieb verwendet werden kann.  
 
Ökonomisches Prinzip: 
Das ökonomische Prinzip wird auch Wirtschaftlichkeitsprinzip ge-
nannt. Demnach handelt wirtschaftlich, wer mit gegebenen Mitteln 
den größtmöglichen Erfolg (Maximalprinzip) oder wer ein gegebenes 
Ziel mit dem geringsten Mitteleinsatz (Minimalprinzip) erreicht. 
 
Passiva: 
Die Passiva (oder Passivseite der Bilanz) entspricht der Summe aus 
dem Eigenkapital, den Sonderposten, den Rückstellungen, den Ver-
bindlichkeiten und der passiven Rechnungsabgrenzung. Die Passiv-
seite (rechte Seite der Bilanz) gibt Auskunft über die Herkunft des 
Kapitals, das zur Finanzierung der auf der Aktivseite der Bilanz aus-
gewiesenen Vermögenswerte verwendet wurde. 
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Periodengerechte Abgrenzung: 
Aufwendungen und Erträge müssen dem Zeitraum ihrer Entstehung 
bzw. ihrer wirtschaftlichen Zugehörigkeit unabhängig vom Zeitpunkt 
des tatsächlichen Geldflusses genau zugeordnet werden. 
 
Rechnungsabgrenzungsposten (RAP): 
Eine Rechnungsabgrenzung ermöglicht eine periodengerechte Er-
gebnisermittlung. Die Rechnungsabgrenzung rechnet Aufwendungen 
und Erträge der Periode zu, in der sie verursacht werden/entstehen. 
Zu diesem Zweck werden auf der Aktiv- und auf der Passivseite der 
Bilanz Rechnungsabgrenzungsposten gebildet. Zugelassen sind unter 
den Rechnungsabgrenzungsposten nur sogenannte transitorische 
Vorgänge, bei denen die Zahlung im alten, der Aufwand bzw. der Er-
trag aber erst im neuen Jahr anfällt. Ausstehende Zahlungen müs-
sen hingegen als Forderungen gebucht werden. 
� aktive Rechnungsabgrenzung: 

• Geschäftsvorfälle, die im laufenden Wirtschaftsjahr zu Ausgaben 
führen, die aber erst im folgenden Wirtschaftsjahr einen Auf-
wand darstellen 

• Beispiel: Mietaufwendungen werden im alten Jahr für das neue 
Jahr bezahlt. 

 
� passive Rechnungsabgrenzung: 

• Geschäftsvorfälle, die im laufenden Wirtschaftsjahr zu Einnah-
men führen, die aber erst im folgenden Wirtschaftsjahr einen 
Ertrag darstellen. 

• Beispiel: Mieterträge des neuen Jahres werden im alten Jahr 
eingezahlt. 

 
Regenrückhaltebecken: 
Ein Regenrückhaltebecken (RRB) ist ein künstlich angelegtes Be-
cken, das dazu dient, größere Mengen Niederschlagswasser zu spei-
chern. 
 
Restbuchwert: 
Der Restbuchwert ergibt sich aus der Differenz zwischen den An-
schaffungswerten und den Abschreibungen. 
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Rücklagen: 
Rücklagen sind Bestandteil des Eigenkapitals und werden auf der 
Passivseite der Bilanz ausgewiesen.  
Sie sind rechnerisch die Differenz zwischen dem Vermögen auf der 
Aktivseite der Bilanz und allen übrigen Passivposten. Sie stellen kei-
ne liquiden Mittel dar. Unterschieden werden allgemeine Rücklagen 
und Sonderrücklagen (Gewinnrücklagen). 
 
Rückstellungen: 
Rückstellungen stellen Aufwendungen dar, die hinsichtlich ihrer Ent-
stehung oder Höhe ungewiss sind. Durch die Bildung von Rückstel-
lungen sollen später zu leistende Auszahlungen aufwandsmäßig den 
Wirtschaftsjahren ihrer Verursachung zugerechnet werden. Beispie-
le: Urlaubs- und Überstundenrückstellungen sowie Instandhaltungs-
rückstellungen. 
 
Sonderposten: 
Die Anschlussbeiträge (Wasser- und Kanalanschlussbeitrag) von 
Dritten sowie Landes- oder Bundeszuweisungen für Investitionen 
sind auf der Passivseite als Sonderposten auszuweisen. Sonderpos-
ten stellen eine Zwitterposition zwischen Eigen- und Fremdkapital 
dar. Sie sind entsprechend der Nutzungsdauer des Vermögensge-
genstandes ertragswirksam aufzulösen. 
 
Sonstige betriebliche Erträge: 
Zu den sonstigen betrieblichen Erträgen zählen alle Erträge aus der 
gewöhnlichen Geschäftstätigkeit, die nicht in den voran stehenden 
Ertragsposten enthalten sind und auch keine Erträge aus Beteiligun-
gen, Wertpapieren, Ausleihungen und sonstigen Finanzanlagen oder 
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge im Rahmen der GuV-
Gliederung darstellen. 
 
Sonstige betriebliche Aufwendungen: 
Zu den sonstigen betrieblichen Aufwendungen zählen alle Aufwen-
dungen aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit, die nicht in den 
voran stehenden Aufwandspositionen enthalten sind und auch keine 
Zinsen und ähnliche Aufwendungen im Rahmen der GuV-Gliederung 
darstellen. 
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Sonstige Steuern: 
Die sonstigen Steuern erfassen die Steuern, die nicht Steuern vom 
Einkommen und vom Ertrag und die nicht aktivierungspflichtige 
Steuern sind. Dazu gehört z.B. die Grundsteuer und die Kraftfahr-
zeugsteuer (Kfz-Steuer).  
 
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge: 
Die sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträge umfassen, in der Regel 
Guthabenzinsen bei Bankkonten, Erträge aus Anteilen von Kapital-
gesellschaften, Erträge aus Steuer-erstattungen, Zinserträge aus der 
Abzinsung von Rückstellungen und Verbindlichkeiten. 
 
Stammkapital: 
Das in der Betriebssatzung festzusetzende Stammkapital und die 
Rücklagen haben eine angemessene Eigenkapitalausstattung des Ei-
genbetriebs darzustellen. 
 
Stellenübersicht: 
Die Stellenübersicht hat die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen 
für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einschließlich der Angaben 
zur Stellenbewertung und Eingruppierung der Stelleninhaber zu ent-
halten. 
 
Umlaufvermögen: 
Das Umlaufvermögen stellt im Gegensatz zum Anlagevermögen die 
Vermögensgegenstände dar, die im Allgemeinen nur zur vorüberge-
henden Nutzung dienen und nicht zu den Rechnungsabgrenzungs-
posten gehören. Das Umlaufvermögen lässt sich in die vier Haupt-
gruppen Vorräte, Forderungen, Wertpapiere und flüssige Mittel 
(Schecks, Kassenbestand, Bankguthaben) unterteilen. 
 
Verbindlichkeiten: 
Verbindlichkeiten sind alle am Bilanzstichtag feststehenden Schul-
den. Sie sind in der Bilanz dem Fremdkapital zuzuordnen. Es erfolgt 
eine Unterscheidung zwischen kurzfristigen und langfristigen Ver-
bindlichkeiten. Die Verbindlichkeiten sind im Verbindlichkeitenspiegel 
auszuweisen. 
 Im Verbindlichkeitenspiegel sind die Verbindlichkeiten nach Emp-
fängern der zu erbringenden Leistungen zu gliedern mit Angabe der 
Restlaufzeiten (bis zu 1 Jahr, 1 - 5 Jahre, mehr als 5 Jahre). 
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Verlust: 
Verlust ist der negative Saldo zwischen Ertrag und Aufwand. 
 
Vermögen: 
Vermögen sind alle Sachgüter, Rechte und Forderungen, über die 
eine Organisationseinheit als (wirtschaftlicher) Eigentümer verfügt. 
 
Vermögensplan: 
Der Vermögensplan erfasst die Investitionen und ihre Finanzierung.  
 
Wassercent: 
Der Wassercent (Wasserentnahmeentgelt) wird für das Entnehmen 
von Wasser aus Gewässern (Grundwasser und oberirdische Gewäs-
ser) erhoben, sofern dieses Wasser einer Nutzung zugeführt wird. 
Das Entgelt bemisst sich nach der entnommenen Wassermenge, der 
Regelsatz beträgt 5 Cent pro m³ und ist vom Entgeltpflichtiger zu 
entrichten. 
 
Wirtschaftsplan: 
Der Wirtschaftsplan ist eine von Sondervermögen mit Sonderrech-
nung für ein Wirtschaftsjahr zu erstellende Planungsrechnung. 
 
Zinsen und ähnliche Aufwendungen: 
Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen umfassen, in der Regel 
Überziehungszinsen bei Bankkonten oder Zinsen bei Krediten und 
Darlehen. Auch Aufwendungen aus der Abzinsung für Rückstellungen 
werden hier erfasst. 
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Jahresabschluss der Elektrizitätsversorgung Werther GmbH, Werther

Bilanz zum  31. Dezember 2015

Aktiva 31. 12. 2015 31. 12. 2014 Passiva 31. 12. 2015 31. 12. 2014

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

A. Anlagevermögen A. Eigenkapital

I. Immaterielle Vermögensgegenstände I. Gezeichnetes Kapital 2.575.000,00 2.575.000,00

1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte 9.583,00 14.583,00 II. Gewinnrücklagen

2. Geleistete Anzahlungen 26.720,00 0,00 Andere Gewinnrücklagen 800.000,00 200.000,00
36.303,00 14.583,00

III. Jahresüberschuss 565.275,57 776.973,87
II. Sachanlagen 3.940.275,57 3.551.973,87

1. Grundstücke, grundstücksgleiche
Rechte und Bauten 263.820,18 280.068,16 B. Empfangene Ertragszuschüsse 624.320,00 628.271,00

2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und 
Bezugsanlagen 55.035,00 58.800,00 C. Rückstellungen

3. Verteilungsanlagen 5.551.416,00 5.444.444,00 1. Steuerrückstellungen 116.309,76 318.009,46

4. Andere Anlagen, Betriebs- und 2. Sonstige Rückstellungen 1.523.000,00 1.634.700,00
Geschäftsausstattung 7.058,00 9.535,00 1.639.309,76 1.952.709,46

5.877.329,18 5.792.847,16

D. Verbindlichkeiten
B. Umlaufvermögen

1. Erhaltene Anzahlungen auf 
I. Forderungen und sonstige Bestellungen 2.761.191,98 3.045.417,32

Vermögensgegenstände
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 229.965,47 383.271,49
und Leistungen 3.106.379,55 3.451.865,41

3. Verbindlichkeiten gegenüber den 
2. Forderungen gegen Gesellschafter 137.744,95 148.099,82 Gesellschaftern 1.359.623,53 1.405.980,14

3. Sonstige Vermögensgegenstände 1.291.563,13 991.118,53 4. Sonstige Verbindlichkeiten 44.783,51 447.092,48
4.535.687,63 4.591.083,76 4.395.564,49 5.281.761,43

II. Kassenbestand, Guthaben bei 
Kreditinstituten und Schecks 146.253,97 1.016.201,84

C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.896,04 0,00

10.599.469,82 11.414.715,76 10.599.469,82 11.414.715,76
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Elektrizitätsversorgung Werther GmbH, Werther

����������	�
������������������	������������������

2015 2014

EUR EUR EUR

1. Umsatzerlöse 6.896.158,01 8.322.995,43

abzüglich Stromsteuer -542.472,57 -647.394,11

6.353.685,44 7.675.601,32

2. Sonstige betriebliche Erträge 274.205,17 293.732,50

3. Materialaufwand

a)
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 
und für bezogene Waren

-2.885.567,21 -3.586.372,88

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen -1.711.251,87 -1.914.726,75

-4.596.819,08 -5.501.099,63

4. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter -9.790,40 -9.792,00

b)
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und 
für Unterstützung

-2.606,04 -2.804,60

-12.396,44 -12.596,60

5. -472.559,81 -649.408,21

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen

a) Konzessionsabgabe -295.812,45 -309.540,41

b) Übrige betriebliche Aufwendungen -386.855,02 -294.136,94

-682.667,47 -603.677,35

7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1.972,94 2.128,73

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -24.486,89 -42.862,30

9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 840.933,86 1.161.818,46

10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -275.316,13 -384.510,51

11. Sonstige Steuern -342,16 -334,08

12. Jahresüberschuss 565.275,57 776.973,87

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des 

Anlagevermögens und Sachanlagen 
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